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Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 1984 

Der österreichische Rechtsanwal tskamme rtag erstattet zu dem vorl1egenden 

Entwurf eines Abgabenänderungsgesetzes 1984 folgende 

S t e l  1 u n 9 n a h  m e : 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag hat schon zu wiederholten 

Malen die Praxis des Bundesministeril.llls für Finanzen, alljährlich im 

Sommer durch sogenannte Abgabenänderungsgesetze Änderungen im Steuer­

und Abgabenbereich vorzunehmen, kritisiert. Es geht nicht an, gleichsam 

aus Gewöhnung al1jährl ich im großen und ganzen gesehen geringfügige 

Veränderungen im Abgabenbereich zu Lasten der Rechtssicherheit vorzu­

nehmen. Erwartet wird eine grundlegende Refonn im Steuer- und Abgaben­

bereich, wie sie ja auch mehrmals schon angekündigt wurde. Nach Auf­

fassung des österreichischen Rechtsanwaltskammertages kann im Interesse 

einer großen Refonn durchaus einmal auf eines der alljährl ichen Ab­

gabenänderungsgesetze mit geringfügigen Korrekturen verzichtet werden. 

Es wäre auch falsch zu meinen, daß diese anscheinend zur Praxis gewor-
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denen jährl ichen Veränderungen von der Bevöl kerung erwartet werden. 

Gerade im Abgabenbereich ist Kontinuität er'forderlich, weil etwa wirt­

schaftliche Entscheidungen über mehrere Jahre getroffen werden und 

wirksam sind. 

Bei dieser Kritik. im grundsätzlichen hat es auch zu bleiben, obwohl 

das Abgabenänderungsgesetz 1984 eine Reihe von Veränderungen vorsieht, 

die durchaus zu begrUßen sind, die aber sicherlich mehr Freude bereitet 

hätten, wenn sie Teil der seit Jahren angekündigten grundsätzlichen 

Reform gewesen wären. 

Schließlich ist, wie in früheren Stellungnahmen auch in dieser, die 

Gesetzestechnik zu bemängeln. 

11. Besonderes: 

Soweit einzel n e  vorgesehene Bestimmungen im folgenden nicht �ehandel t 

werden, finden sie die Zustimmung des österreichischen Rechtsanwalts­

kammertages • 

zu 1.(§ 3 Z 5) 

ABSCHNITT I 

Einkommensteuergesetz 1982 
Artikel 1. 

Es ist sicherlich richtig. nunmehr auch Zuwendungen für die Forschungs­

tätigkeit im Ausland zu begünstigen, es hätte dazu aber nicht der Ver­

änderung anderer Bestimmungen der sel ben Gesetzesstelle bedurft. Oi e 

Gegenüberstellung der geltenden Bestimmungen mit jenen, die beabsich­

tigt sind, wird Anlaß" zu Spekulationen geben, die sich mit dem Gewoll­

ten mögliCherweise nicht decken. War bi sher von gewerbl icher Forschung 

die Rede, sol l es in Zukunft "Wissenschaft oder Forschung" heißen. Be­

deutet das, daß die Steuerbefreiung dann nicht gegeben sein soll , wenn 

.. 
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die Forschung gewerblich betrieben wird? Aus der Bindung des Begriffes 

Forschung an den Begriff Wissenschaft und der offensichtl ich entfallen­

den Qual i fi kation "gewerb 1 ich" beim Begriff Forschung könnte di es mi t 

Recht geschlossen werden. Dazu kommt, daß sich die Begriffe "Wissen­

schaft" und "Forschung" in weiten Bereichen decken, was bei der Rechts­

anwendung wohl zu unnotwendigen, unter U mständen als kleinlich empfun­

denen Differenzierungen führen wird. 

zu 2. (S 4 Abs. 3) 

Oie im grundsätzlichen richtige Veränderung der Bestimmung müßte au ch 

in der Formulierung konsequent durchgeführt werden. Das bedeutet aber, 

daß bei Vorliegen der n onnierten Voraussetzungen (keine gesetzliche 

Verpfl ichtung zur Buchführung und au ch ni cht freiwillige Buchf'tihrung) 

�1 s Gewinn der Ober schuß der Betriebseinnahmen über di e Betriebsaus­

gaben anzusetzen ist. Der erste Satz der Bestimmung sollte daher lauten: 

"(3) Besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur BuchfUhrung und werden 
Bücher au ch nicht freiwillig geführt, ist als Gewinn der Oberschuß 
der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben anzusetzen • • • • u 

zu 3. (§ 8 Abs. 4 Z 1 und 2) 

Die Verbesserung der Abschreibungsmöglichkeit für Wirtschaftsgüter des 

Anl agevermägens, di e der Beseitigung oder Verri ngerung von Umwel tbe­

lastungen dienen, ist zu begrüßen. In diesem Zusammenhang soll aber 

au ch darauf aufimerksam gemacht werden, daß die Abschreibungsmöglichkeit 

für unbewegliche Wirtschaftsgüter, wie sie § 122 (3) vorsieht, nicht 

zuletzt im Interesse der Konjunkturbelebung über das Jahr 1985 hinaus 

verlängert werden sollte. Derartige Invest itionen bedürfen einer län­

geren Planung, weshal b ein e  allfälli ge Verlängerung im nächsten Jahr 

den gewünschten Effekt zumindest vorerst behindern würde. 

zu 4. (§ 15 Abs. I) 

Diese Änderung ist ein Beispiel für die sprachliChe Unzulänglichkeit. 
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Man kann nur von einem letzten und nicht von einem "letzten und aller­

letzten" Sa tz sprechen. Die Formulierung "die beiden letzten Sätze des 

§ 4 Abs. 3 • • • 11 ist daher zu kritisieren. 

zu 10. (§ 22 Abs. 1 Z 1) 
- . 

Der Entwurf unternimmt den Versuch, di e Bestimmung § 22 Abs. 1 Z 1 
durch die Unterteilung in mehrere Gruppen leichter lesbar zu machen und 

im Rahmen dieses Konzeptes auch sachlich zu ergänzen. 

Ein solches Vorhaben ist grundsätzlich zu begrüßen, es sollte aber kon­

sequenter durchgezogen werden. In diesem Zusammenhang verweist der 

österreichi sche Rechtsanwal tskammertag au f di e Ausführungen Rechtsan­

walt Dr. Orator in seinem Schreiben an die Steuerreformkommission vom 

7.8.1984. E rgän zend ist im Rahmen dieser Stellungnahme zu dem für § 22 
Abs. 1 Z 1 vorgeschlagenem Wort laut jedenfalls aber folgendes anzu­

merken: 

a) Die Erfas sung von SondergebUhren (§  27 (4) lit a des Krankenanstal­

tengesetzes) sollte durch einen ent.sprechenden Einschu b nach dem 

Wort IIÄrzte" in der ersten Zeile der Bestimmung § 22 Abs. 1 Z 1 
lit b erfolgen. 

b) In lit c sollte es statt uphilosophischen Studien" "geisteswissen­

schaftlichen Studien" heißen. 

c) Da sich der Begriff "freiberu fliche Tätigkeit" mit dem Begriff "selb­

ständige ArbeiC nicht dec ktl ist dieser Unterschiedlichkeit bei der 

Fonnulierung präzise Rechnung zu tragen. Das ist jedenfalls im 

letzten Absatz § 22 Abs. 1 Z 1 nicht geschehen. Statt "freiberu f­

liche Tätigkeit" sollte es dort "selbständige Arbeit" heißen. 

Im übrigen ist anzumerken, daß die Bestimmung § 22 EStG auch in Zukunft 

weiter Anlaß zu Auslegungsschwierigkeiten geben wird. 
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zu 11. (§ 26 Z 8 EStG) 

Anscheinend soll der Kl ammerausdruck "Konzernversetzung" verdeutl ; chen, 

daß die Versetzung' innerhal b eines Konzernes oder auch im Bereich der 

Gesellschaften einer Holding (?) oder einer Unternehmensgruppe über­

haupt. zu einem Tatbestandsmerkmal gemacht werden soll. Die vorgeschla­

gene Formulierung ist unklar, al1enfails zu eng und sollte daher über­

dacht werden. 

zu 12. (§ 27 Abs. 2 EStG) 

Diese Bestimmung'; st zu kri ti sieren. Da di e Ergänzung bei der Ei n­

kunftsart "Kapi talvermögen" erfo'lgt, ergibt sich schlüssig, daß der 

Erlös aus einer Beteiligung als �chter stiller Gesellschafter erfaßt 

werden soll. So sind auch die Erläuterungen zu der beabsichtigten Er­

gänzung der gesetzliehen Bestimmung zu verstehen. Er1 öse aus der Ver­

äußerung einer Beteili gung eines unechten stillen Gesellschafters, der 

als Mitunternehmer behandelt wird, waren ja schon bisher erfaßt. Dessen 

ungeachtet sollte aber die Absicht, den Erlös aus einer B eteiligung als 

echter sti ller Gese 1 1  schafter zu erfassen, doch entsprechend deutl ich, 

etwa durch die Bei setzung des Wortes "echter" zu dem Begriff stil ler 

Gesel1schafter� zum Ausdruck kommen. 

Im übrigen ist den erläuternden Bemerkungen aber entgegen zu halten, 

daß der echte stille Gesellschafter Verluste an dem zur Verfügung ge­

stellten Kapital nicht als ihm zugeordnete Unternehmensverluste, wie 

der unechte stil'le Gesellschafter t sondern al s Werbungskosten in Ver­

bindung mit Einkünften aus Kapi talvermögen geltend macht, die - werden 

sie erzielt - ohnehin versteuert werden müssen. Schließlich wird ein 

eingetretener Verl ust immer im Erl ös entsprechende Berücksi chti gung 

gefunden haben, a'l so diesen gemindert haben, sodaß im Wahrheit ein 

systemwidrig nicht erfaßter Gewinn nicht vo rliegt. 

Dazu kommt, daß eine zusätzliche Besteuerung des Erlöses aus einer Be­

teiligung als ech��E, stiller Gesellschafter in einer w"irtschaftlichen 
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Si tuati on, die di e Förderung der IHngabe von Ri si kokapi tal verl angt, 

aus wirtschaftspol itischen Gründen abzu lehnen ist. Man sollte sich 

hUten, die Kapi tal zufuhr für' Unternehmen, die durch Stärkung des Ei gen­

kap; tal s bessere Betr; ebsergebni sse er'warten 1 assen, lU erschweren 

oder gar zu verhindern. 

zu 21. ji}2 A b� 

Es könnte überlegt werden, ob nicht auch für die Durchführung eines 

Jahresausgleiches, zu der der Ar'beitgeber verpfl ichtet i st, wegen der 

mit einer sol ehen Durchführung verbundenen Mehrarbeit ci ne IIBagate11-

grenze" eingeführt werden soll te. 

Artikel II. 

Grundsätzl ich sollten Gesetze nicht zurückwirken, es sei denn, daß 

gewi chti ge Interessen di es rechtfel�t igen. Daß das vorl i egende Abgaben­

änderungsgesetz. eine Rückwirkung in zwei minderwichtigen Fällen vor­

sieht� i st zu krit'isieren. Wät'e einer Rückwirkung, wenn si e sch on vor­

gesehen wird, nicht hinsichtlich der Bestimmung Artikel 1. Ziffer 6 
aus den mi t di eser' Gesetzesändet'ung verbundenen grundsätzl i ehen Uber­

legungen eher der Vorzug zu geben gewesen? 

ABSCHNITTE 11, III und IV 

Gewerbesteuergesetz 

Umsa tzs teuergesetz 

Alkoholabgabegesetz 

Oie vorgesehenen Änderungen, di e in der Regel Erleichterungen darstel­

l en, werden begrÜßt. Sowei t di e Rückwi rkung einzel n er Bestimmungen 

angeordnet wird, gilt das zu Abschnitt I. Artikel 11 Gesagte. 
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ABSCHNITT V 
Gebührengesetz 

Die vOfgesehenen Änderungen werden grundsätzlich begrüßt. Es sollte aber 

im Zuge der Novel1ierung vor allem die Umstellung von der Bogen- auf die 

Seitengebühr, die allein aus bürotechnischen Gründen verlangt werden muß, 
erfolgen. 

Der geplante neue Absatz 4 zu § 14 TP 1 sollte anders gefaßt werden. Es 

stellt einen Widerspruch in sich dar, einerseits von amtlichen Schrif­

ten zu sprechen, sie aber nur dann als gebührenfrei gelten zu lassen, 

wenn sie "nicht al s amtl ieh her'gesten tll gekennzeichnet s'j nd. 

Störend ist auch die Beifügung "anläßlich der Akteneinsicht". Wird die 

Bestimmung so gefaßt, müßte, um eine Abschrift gebUhrenftei zu halten, 

jeweils eine Kommission zu der aktenführenden Behörde unternommen wer­
den. Darüberhinaus läge der Schluß nahe. daß die Gebührenbefreiung für 

Abschriften nur für solche Abschriften gewährt werden kann, die anläß­

lich einer Akteneinsicht, zu der geladen wurde, angefertigt wurden, und 

nicht etwa bei einem anderen "inoffiziellen" Anlaß. Es wäre ja schließ­

lich auch denkbar, daß schr"iftlich um eine Aktenabschrift ersucht wird, 

die dann eben nicht a.nläßlich einer Akteneinsicht angefertigt wurde. 

Dann wäre aber neben dem sehri ftl i ehen Ersuchen eine Gebühr auch für 

die Abschrift zu entrichten, was der aus der Begr'ündung zu entnehmenden 

Absicht des Gesetzgebers zuwiderliefe. 

Der Ausschuß der steiennärkischen Rechtsanwaltskammer in Graz hat in 

seiner Äußer'ung fol genden Wortl aut des § 14 vorgeschl agen: 

"(1) Für amt lich beglaubigte Abschriften (AbliChtungen) die von anderen 
als Gerichtsbehörden ausgestel lt werden, ist von jedem Bogen eine 
feste Gebühr von S 30,-- zu entrichten. 

(2) Werden au f einem Bogen d ie Abschriften mehrerer Urkunden (SChrif­
ten und deren Beilagen) vereint, ist d ie Gebühr nur von diesem 
Bogen zu entrichten. 

(3) b leibt unverändert. 

28/SN-86/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



-, 8 -

(4) Abschriften (Ablichtungen) sind nur dann gebührenpflichtig, wenn 
di e Beg'J aubi gung beantr�a9t wi rd. 11 

Zu diesem Formulierungsvorschlag wird nochmals darauf verwiesen, daß die 

Bogengebühr durch die SeHengebühr ersetzt werden sollte. 

ABSCHNITT VI 

Investitionsprämiengesetz 

Die Einflihrung einer besonderen Investitionsprämie für Anlagen, die dem 

Umweltschutz dienen� wird begrüßt. 

ABSCHN ITT V I I 

Sundesabgabenordnung 

Oie Ergänzung der Bestimmung § 209a ist im Zusammenhalt mit § 209a 

Abs. 1 geradezu unverständHch. Daran ändert auch die in den erläutern­

den Bemerkungen gegebene Erklärung nichts. Wenn eine Anpassung der 

Bundesabgabenordnung tatsäc.hl ich erfol gen soll - nach Auffassung des 

öster'reichischen Rechtsanwaltskammertages wäre s'ie nicht unbedingt 

erforderlich -, dann müßte § 209a Abs. 1 entsprechend adaptiert werden. 

Die Ergänzung durch den vorgeschlagenen Absatz 3 hindert jedenfa lls das 

Verständnis. 

Wien, am 5.September 1984 
DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKfoMMERTAG 

Dr.SC!jU�%ICH 
präVint 

1 
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